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TOP 1: Bekanntgabe des Haushaltserlasses 2023 der Hospitalpflege Riedlingen 
In seiner öffentlichen Sitzung vom 24.04.2023 hat der Gemeindestiftungsrat den Haushaltsplan der Hos-
pitalpflege Riedlingen für das Jahr 2023 beschlossen. Es ist dazu folgender Haushaltserlass des Landrats-
amts Biberach eingegangen: 
1. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses über die Feststellung des Haushaltsplans für die Stiftung Hospi-

talpflege Riedlingen für das Haushaltsjahr 2023 wird gem. § 121 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) bestätigt. 

2. Es wird festgestellt, dass der Haushaltsplan 2023 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
Insbesondere der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe 
von 100.000 Euro ist gem. § 89 Abs. 2 GemO genehmigungsfrei, da er nicht 1/5 der im Ergebnishaus-
halts veranschlagten Aufwendungen in Höhe von insgesamt 582.400 Euro übersteigt. 

 
Der Gemeindestiftungsrat nimmt den Haushaltserlass des Landratsamts Biberach zur Kenntnis. 
 
TOP 2: Bekanntgaben der Verwaltung 
Bürgermeister Schafft gab nichts bekannt. 
 
TOP 3:  Wünsche, Anfragen, Verschiedenes 
Beratung über ein Gebäude in der Weilerstraße  
Ein Stadtrat regte an, die Beratung über ein Gebäude in der Weilerstraße bei nächster Gelegenheit auf 
die Tagesordnung zu nehmen. 


